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Was ändert sich nach  
derzeitigem stand für  
alle energieträger?

Welche änderungen sind 
im Bereich Windkraft 

an land geplant?

Beim Betrieb von Erneuerbare-Energien-Anlagen stellen sich oft rechtliche Fragen.  

Die Rechtsanwaltskanzlei von Bredow Valentin Herz beantwortet in der JOULE regelmäßig 

aktuelle Fragen rund um Ihr Recht. Diesmal steht der aktuelle Referentenentwurf des  

EEG 2016  (E-EEG 2016) im Fokus. Einzelne Regelungen des Referentenentwurfes können  

sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch ändern. 

Die wichtigste Neuerung im 
E-EEG 2016 ist die Umstel-
lung der Förderung auf eine 
Mengensteuerung und die 
Ermittlung der Förderhöhe in 
Ausschreibungen. Für neue 
Anlagen mit einer installier-
ten Leistung von mehr als 
1 MW soll die Förderhöhe in 
gesonderten Ausschreibungen 
für Strom aus Windenergie an 
Land, Windenergie auf See und 
Photovoltaik ermittelt werden. 
Nur wer einen Zuschlag 
erhält, bekommt auch eine 
Förderung nach dem EEG. 
Bei den Ausschreibungen soll 
das sogenannte pay-as-bid-
Verfahren Anwendung fin-
den: Für den bezuschlagten 
Strom erhält ein Anlagenbe-
treiber – unabhängig von der 
Höhe der Gebote der Wettbe-
werber – den Preis, für den er 
seinen Strom angeboten hat. 
Weitere wichtige Neuerungen 
sind: Die Doppelförderung 

durch EEG und Stromsteu-
ergesetz entfällt. Auch das 
sogenannte Abweichungsver-
bot wird gestrichen, nach dem 
von den EEG-Regeln nicht 
zu Lasten der Anlagen- und 
Netzbetreiber abgewichen wer-
den durfte. Zudem müssen die 
Betreiber aller Anlagen, deren 
Förderhöhe in einer Ausschrei-
bung ermittelt worden ist, den 
gesamten Strom in das Netz 
einspeisen. Dezentrale Spei-
cherkonzepte, eine Eigenver-
sorgung oder Direktlieferun-
gen werden damit faktisch 
ausgeschlossen. Eine andere 
Neuerung betrifft die fiktive 
Anlagenzusammenfassung 
bei der Förderberechnung. So 
soll es künftig darauf ankom-
men, ob sich mehrere Anlagen 
„auf demselben Grundstück, 
demselben Gebäude, dem-
selben Betriebsgelände oder 
sonst in unmittelbarer räum-
licher Nähe“ befinden.

Die Windenergiebranche 
wird von den Änderungen des 
E-EEG 2016 durch die Umstel-
lung auf die Mengensteuerung 
und Ausschreibungen am meis-
ten betroffen sein. 
Die Einhaltung des gesamten 
Ausbaukorridors der Erneuer-
baren Energien soll über den 
Zubau von Windenergiean-
lagen an Land gesteuert wer-
den. Wie viele Anlagen pro 
Jahr hinzugebaut werden dür-
fen, hängt künftig also auch 
von den im Vorjahr errichte-
ten Anlagen zur Erzeugung 
von Strom von Windenergie 
auf See, PV und Biogas ab. 

ausschreiBung 

Von der Ausschreibungspflicht 
ausgenommen sind Anlagen, 
die noch 2016 genehmigt und 
bis 2018 in Betrieb genommen 
wurden. Um an der Ausschrei-
bung teilnehmen zu dürfen, 

muss bereits eine Genehmi-
gung nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz vorliegen 
(sog. späte Ausschreibung). 
Außerdem soll es nicht mehr 
ein zweistufiges, sondern ein 
einstufiges Referenzertrags-
modell geben. Danach wird der 
in der Ausschreibung erzielte 
Wert je nach Güte des Stand-
orts noch einmal korrigiert und 
dann für den gesamten Förder-
zeitraum gezahlt.
Der Gesetzentwurf für die 
Novellierung des EEG 2016 
enthält zudem einige Erleich-
terungen für Bürgerenergie-
gesellschaften. Diese müssen 
statt einer Genehmigung ledig-
lich ein Windgutachten vorle-
gen und eine geringere Erstsi-
cherheit erbringen. Allerdings 
ist die Definition der Bürger-
energiegesellschaft derart eng 
gefasst, dass die Sonderrege-
lungen wohl nur selten Anwen-
dung finden werden.
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WELCHE WICHTIGEN ÄNDERUNGEN 
WIRD ES VORAUSSICHTLICH IM BEREICH 

PHOTOVOLTAIK GEBEN?

MIT WELCHEN ÄNDERUNGEN IST 
AKTUELL IM BEREICH BIOGAS 

ZU RECHNEN? 

Die nach dem Entwurf zu 
erwartenden Änderungen für 
die PV-Branche sind geringer 
als im Bereich der Windener-
gie. Zum einen, weil für einen 
Teil der Branche die Umstel-
lung auf Ausschreibungen 
bereits erfolgt ist, zum ande-
ren, weil mit der im E-EEG 
2016 vorgesehen Grenze von 
1 MW eine Vielzahl von Anla-
gen von den Ausschreibungen 
ausgenommen bleiben. Um 
diese Grenze wird im Gesetz-
gebungsverfahren allerdings 
noch heftig gerungen werden.

ANLAGENBEGRIFF

Die wichtigste Änderung ist 
wohl, dass die Pfl icht zur vor-
herigen Teilnahme an Aus-

schreibungen für den Erhalt 
einer Vergütung bei Solaran-
lagen um weitere Anlagen-
segmente ausgeweitet werden 
soll. Neben Freifl ächenanlagen 
betrifft dies künftig auch Auf-
dachanlagen und Anlagen auf 
sonstigen baulichen Anlagen.
Zu begrüßen ist aus rechtlicher 
Sicht die vorgesehene Klar-
stellung des Anlagenbegriffs. 
Danach soll – abweichend vom 
jüngsten BGH-Urteil – das ein-
zelne Modul (wieder) als Anlage 
gelten. Nicht abschließend klar 
wird aus der „Neudefi ni-tion“ 
allerdings, wie mit vor dem 
Inkrafttreten des EEG 2016 in 
Betrieb genommenen Anlagen 
zu verfahren sein wird und ob 
auch für diese gilt: Das Modul 
ist und bleibt die Solaranlage.

Die Durchführung von Aus-
schreibungen ist im Entwurf 
selbst nicht abschließend gere-
gelt. Vielmehr soll die Bundesre-
gierung nach dem E-EEG 2016 
ermächtigt werden, eine Verord-
nung über Ausschreibungen für 
Biomasseanlagen zu erlassen. 
Grundsätzlich soll es gemeinsame 
Ausschreibungen für Bestandsan-
lagen und neue Anlagen geben. 
Der maximale Gebotspreis ist auf 
14,88 ct/kWh gedeckelt. Anlagen, 
die erfolgreich an einer Ausschrei-
bung teilgenommen haben, dür-
fen 50 % Mais einsetzen. 
Erhält eine Anlage den Zuschlag, 
gilt diese als neu in Betrieb genom-
men. Dementsprechend sollen 
auch für ursprüngliche Bestands-
anlagen nach Zuschlagserteilung 
– ggf. nach einem Übergangszeit-

raum – vollumfänglich und aus-
schließlich die Regelungen im 
EEG 2016 gelten. Dies bedeutet 
etwa, dass für solche Anlagen 
nicht mehr die Flexibilitätsprä-
mie, sondern nur der – deut-
lich geringere – Flexibilitätszu-
schlag in Anspruch genommen 
werden kann.
Solange keine Rechtsverord-
nung erlassen wird, gelten 
die im EEG 2016 festgeleg-
ten Fördersätze für alle neu 
in Betrieb genommenen Bio-
masseanlagen. Neu ist auch, 
dass nach dem E-EEG 2016 
Strom aus Biomasseanlagen 
ab einer Bemessungsleistung 
(Jahresdurchschnittsleistung) 
von mehr als 1 MW zunächst 
überhaupt nicht mehr gefördert 
wird. 


